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Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Abänderung der Mini¬
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Oldenburg , den 10. Juni 1922.

Auf Grund des Artikels 9 tz 6 des Gesetzes vom

Dezember 1868 , betreffend die Organisation des Staats-
Ministeriums, wird die Ministerialbekanntmachung vom

14. September 1901 wie folgt geändert:



8 1-

Der Z 4 Absatz 3 in der Fassung der Bekanntmachung
vom 5 . März 1920 erhält folgenden Wortlaut:

Für die Erteilung eines Patents zur Führung eines
Segelschiffes , eines Floßes oder eines Dampfschiffes wird
«ine Gebühr von 50 ^ an den Wasserschout entrichtet.

8 2.
In Z 7 werden die Gebührensätze von 1 und

0,50 ^ auf 5 ^ und 2,50 ^ erhöht.

8 3.

Die Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkün¬
digung in Kraft.

Oldenburg , den 10 . Juni 1922.

Ministerium des Verkehrs.

Meyer.

Tantzen.


	Seite 921
	Seite 922

